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PR_COD_Recastingam

Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck 
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Einrichtung von „EURODAC“ für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum 
Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EG) Nr. […/…] zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 
von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten 
Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung)
(KOM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung – Neufassung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008)0825),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a des EG-Vertrags, 
auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C6-0475/2008),

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten1,

– in Kenntnis des Schreibens des Rechtsausschusses vom 3. April 2009 an den Ausschuss 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß Artikel 80a Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung,

– gestützt auf die Artikel 80a und 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A6-0283/2009),

A. in der Erwägung, dass gemäß der beratenden Gruppe der Juristischen Dienste des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission der vorliegende Vorschlag 
keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als jene, die als solche im Vorschlag 
bereits ausgewiesen sind, und in der Erwägung, dass hinsichtlich der Kodifizierung der 
unveränderten Bestimmungen der vorangegangenen Rechtsakte zusammen mit diesen 
Änderungen der Vorschlag eine reine Kodifizierung der vorhandenen Rechtstexte ohne 
substanzielle Änderungen enthält;

1. billigt den Vorschlag der Kommission mit den Anpassungen an die Empfehlungen der 
beratenden Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission sowie mit den vom Rechtsausschuss gebilligten technischen 
Anpassungen und mit den nachstehenden Änderungen;

1 ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1.
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2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Eine gemeinsame Asylpolitik, 
einschließlich eines Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems, ist 
wesentlicher Bestandteil des Ziels der 
Europäischen Union, schrittweise einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts aufzubauen, der allen offen steht, 
die wegen besonderer Umstände 
rechtmäßig in der Gemeinschaft um Schutz 
nachsuchen.

(2) Eine gemeinsame Asylpolitik, 
einschließlich eines Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems, ist 
wesentlicher Bestandteil des Ziels der 
Europäischen Union, schrittweise einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts aufzubauen, der allen offen steht, 
die rechtmäßig in der Gemeinschaft um 
internationalen Schutz nachsuchen.

Begründung

Änderung im Einklang mit der allgemeinen Terminologie.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. […/…] [zur Festlegung der Kriterien 
und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 
von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig ist] , setzt voraus, dass 
die Identität der Personen, die 
internationalen Schutz beantragen und der 
Personen, die beim illegalen Überschreiten 
der Außengrenzen der Gemeinschaft 
aufgegriffen wurden, festgestellt wird. Im 
Sinne einer wirksamen Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. […/…] [zur 
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung) 
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Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
Prüfung eines von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in 
einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf 
internationalen Schutz zuständig ist] und 
insbesondere der Punkte (b) und (d) von 
Artikel 18 Absatz 1) wäre es darüber 
hinaus wünschenswert, dass jeder 
Mitgliedstaat in Erfahrung bringen kann, 
ob ein ein Drittstaatsangehöriger oder 
Staatenloser, der sich unrechtmäßig in 
seinem Hoheitsgebiet aufhält, bereits in 
einem anderen Mitgliedstaat einen Antrag 
auf internationalen Schutz gestellt hat.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Für die Übermittlung der 
Fingerabdruckdaten an das Zentralsystem, 
die Speicherung dieser und sonstiger 
relevanter Daten im Zentralsystem, ihre 
Aufbewahrung, den Abgleich mit anderen 
Fingerabdruckdaten, die Übermittlung der 
Abgleichsergebnisse sowie die Sperrung 
und Löschung von gespeicherten Daten 
sind klar umrissene Regeln aufzustellen. 
Diese Regeln, die für die einzelnen 
Kategorien von Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen unterschiedlich gestaltet 
werden können, sollten auf die spezifische 
Situation dieser Personen zugeschnitten 
sein.

(9) Für die Übermittlung der 
Fingerabdruckdaten an das Zentralsystem, 
die Speicherung dieser und sonstiger 
relevanter Daten im Zentralsystem, ihre 
Aufbewahrung, den Abgleich mit anderen 
Fingerabdruckdaten, die Übermittlung der 
Abgleichsergebnisse sowie die 
Markierung und Löschung von 
gespeicherten Daten sind klar umrissene 
Regeln aufzustellen. Diese Regeln, die für 
die einzelnen Kategorien von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
unterschiedlich gestaltet werden können, 
sollten auf die spezifische Situation dieser 
Personen zugeschnitten sein.

Begründung

Da der Terminus „Sperrung von Daten” im Kommissionsvorschlag durch den Terminus 

„Markierung von Daten” ersetzt wurde, sollte die Erwägung dementsprechend angepasst 
werden.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) In bestimmten Fällen, in denen es 
nicht nötig ist, die Fingerabdruckdaten so 
lange aufzubewahren, sollte der Zeitraum 
kürzer bemessen sein. Die 
Fingerabdruckdaten sollten umgehend 
gelöscht werden, wenn ein 
Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser 
die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats erworben hat.

(11) In bestimmten Fällen, in denen es 
nicht nötig ist, die Fingerabdruckdaten so 
lange aufzubewahren, sollte der Zeitraum 
kürzer bemessen sein. Die 
Fingerabdruckdaten sollten umgehend 
gelöscht werden, wenn ein 
Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser 
die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats erworben oder einen 
langfristigen Aufenthaltstitel in einem  
Mitgliedstaat gemäß der Richtlinie 
2003/109/EG des Rates vom 
25. November 2003 betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen1 erlangt hat.
1 ABl. L 16 vom 23.1.2004, S. 44.  

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr sollte Anwendung finden. 
Allerdings sollten im Vorfeld Fragen im 
Zusammenhang mit der Zuständigkeit für 
die Datenverarbeitung und mit der 
Datenschutzaufsicht geklärt werden.

(19) Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr findet Anwendung auf die 
gemäß dieser Verordnung durchgeführte 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft. Allerdings sollten im 
Vorfeld Fragen im Zusammenhang mit der 
Zuständigkeit für die Datenverarbeitung 
und mit der Datenschutzaufsicht geklärt 
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werden.

Begründung

Ziel dieses Änderungsantrags ist eine klarere Formulierung des Textes.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Mitgliedstaaten sollten eine 
Sanktionsregelung festlegen, um eine dem 
Zweck von EURODAC zuwiderlaufende 
Verwendung von im Zentralsystem 
erfassten Daten ahnden zu können.

(22) Die Mitgliedstaaten sollten ein System 
wirksamer, verhältnismäßiger und 
abschreckender Sanktionen festlegen, um 
eine dem Zweck von EURODAC 
zuwiderlaufende Verwendung von im 
Zentralsystem gespeicherten Daten ahnden 
zu können.

Begründung

Die Änderung steht im Einklang mit dem Wortlaut von Artikel 29.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Nach einer Übergangszeit ist eine aus 
dem Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Union finanzierte 
Verwaltungsbehörde für das 
Betriebsmanagement des EURODAC 
zuständig. Die Verwaltungsbehörde 
gewährleistet in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten, dass vorbehaltlich einer 
Kosten-Nutzen-Analyse jederzeit die beste 
verfügbare Technologie für das 
Zentralsystem zum Einsatz kommt.

1. Nach einer Übergangszeit ist eine aus 
dem Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Union finanzierte 
Verwaltungsbehörde für das 
Betriebsmanagement des EURODAC 
zuständig. Die Verwaltungsbehörde 
gewährleistet in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten, dass vorbehaltlich einer 
Kosten-Nutzen-Analyse jederzeit die 
besten verfügbaren Techniken für das 
Zentralsystem zum Einsatz kommen.
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Begründung

Wie der Europäische Datenschutzbeauftragte in seiner Stellungnahme vom 18. Februar 2009 
hervorhob, sollte der weitere Begriff „Techniken“ verwendet werden, der sowohl die 
angewendete Technologie als auch die Art und Weise, in der die Anlage geplant, errichtet, 
instandgehalten und betrieben wird, umfasst.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei der in dieser Verordnung genannten 
Verwaltungsbehörde handelt es sich um die 
für SIS II und VIS zuständige 
Verwaltungsbehörde.

7. Bei der in dieser Verordnung genannten 
Verwaltungsbehörde handelt es sich um die 
für EURODAC, SIS II und VIS zuständige 
Verwaltungsbehörde.

Begründung

Es sollten alle drei IT-Systeme genannt werden, für die die Verwaltungsbehörde zuständig 
sein wird.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7a. Die Einrichtung der 
Verwaltungsbehörde und die 
Interoperabilität der verschiedenen 
Datenbanken, für die sie zuständig ist, 
lassen den getrennten und diskreten 
Betrieb dieser Datenbanken unberührt.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Am Ende jeden Jahres wird eine Statistik 
erstellt, die die monatlichen Statistiken des 
Jahres zusammenfasst und die Anzahl der 
Personen angibt, zu denen es 
Treffermeldungen nach den Buchstaben b, 
c und d gegeben hat.

Am Ende jeden Jahres wird eine Statistik 
erstellt, die die monatlichen Statistiken des 
Jahres zusammenfasst und die Anzahl der 
Personen angibt, zu denen es 
Treffermeldungen nach den Buchstaben b, 
c, d und g gegeben hat.

Begründung

Da sich die Pflicht der Verwaltungsbehörde, Statistiken gemäß Artikel 5 Absatz 1 zu erstellen, 
auch auf die Zahl der Treffermeldungen für Personen, denen internationaler Schutz gewährt 
wird, bezieht, sollte diese Zahl auch Teil der Angaben in der jährlichen Aufstellung der 
monatlichen Statistiken sein.  

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Titel und Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Erfassung, Übermittlung und Abgleich von 
Fingerabdruckdaten

Erfassung, Übermittlung und Abgleich von 
Fingerabdruckdaten

1. Jeder Mitgliedstaat nimmt jeder Person, 
die gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Dublin-
Verordnung internationalen Schutz 
beantragt und mindestens 14 Jahre alt ist, 
unverzüglich den Abdruck aller Finger ab 
und übermittelt die Fingerabdruckdaten 
zusammen mit den in Artikel 7  
Buchstaben (b) bis (g) aufgeführten Daten   
innerhalb von 48 Stunden, nachdem der 
Antrag gestellt wurde, an das Zentral  
system.

1. Jeder Mitgliedstaat nimmt jeder Person, 
die mindestens 14 Jahre alt ist, innerhalb 
von 48 Stunden, nachdem sie gemäß 
Artikel 20 Absatz 2 der Dublin-
Verordnung internationalen Schutz 
beantragt hat, den Abdruck aller Finger ab 
und übermittelt die Fingerabdruckdaten 
zusammen mit den in Artikel 7  
Buchstaben (b) bis (g) dieser Verordnung 
aufgeführten Daten innerhalb von 24 
Stunden, nachdem die Fingerabdrücke 
abgenommen wurden, an das 
Zentralsystem.

Die Frist von 48 Stunden für die 
Abnahme der Fingerabdrücke von 
Personen, die internationalen Schutz 
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beantragt haben, gemäß diesem Absatz 
kann ausnahmsweise in Fällen, in denen 
die Fingerabdrücke schwer, aber nur 
vorübergehend beschädigt sind und keine 
geeigneten Fingerabdruckdaten liefern 
können, oder in Fällen, in denen 
aufgrund einer schweren ansteckenden 
Krankheit eine Quarantäne verhängt 
werden muss, auf höchstens drei Wochen 
verlängert werden. Die Mitgliedstaaten 
können die Frist von 48 Stunden auch in 
begründeten und nachgewiesenen Fällen 
höherer Gewalt so lange verlängern, wie 
diese Umstände andauern. Die Frist von 
24 Stunden für die Übermittlung der 
erforderlichen Daten gilt entsprechend.

Begründung

Obwohl es äußerst wichtig ist, eine konkrete Frist für die Übermittlung von 
Fingerabdruckdaten festzulegen, ist die Frist von 48 Stunden wohl zu kurz, um die 
Fingerabdruckdaten abzunehmen und sie an das Zentralsystem zu übermitteln. Eine Frist von 
48 Stunden für die Abnahme der Fingerabdrücke und eine Frist von 24 Stunden für die 
Übermittlung der Fingerabdruckdaten dürfte angemessener sein und gleichzeitig das Problem 
verspäteter Übermittlungen von Fingerabdrücken durch Mitgliedstaaten lösen. Der zweite 
Teil dieses Änderungsantrags trägt Situationen Rechnung, in denen die Abnahme von 
Fingerabdrücken vorübergehend nicht möglich ist.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Anders verhält es sich, wenn eine 
Person, die internationalen Schutz 
beantragt hat, nach einer Überstellung 
gemäß der Dublin-Verordnung im 
zuständigen Mitgliedstaat ankommt. 
Abweichend von Absatz 1 teilt der 
zuständige Mitgliedstaat im Einklang mit 
den von der Verwaltungsbehörde 
festgelegten Bestimmungen für die 
elektronische Kommunikation mit dem 
Zentralsystem lediglich die abgeschlossene 
Überstellung in Bezug auf die nach Artikel 

2. Anders verhält es sich, wenn eine 
Person, die internationalen Schutz 
beantragt hat, nach einer Überstellung 
gemäß Artikel 23 der Dublin-Verordnung 
im Mitgliedstaat ankommt, der für die 
Prüfung des Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig ist. Abweichend von 
Absatz 1 teilt der zuständige Mitgliedstaat 
im Einklang mit den von der 
Verwaltungsbehörde festgelegten 
Bestimmungen für die elektronische 
Kommunikation mit dem Zentralsystem 
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6 im Zentralsystem gespeicherten Daten 
mit. Diese Informationen werden im 
Einklang mit Artikel 8 für 
Übermittlungszwecke nach Artikel 6 
Absatz 5 gespeichert.

lediglich die abgeschlossene Überstellung 
in Bezug auf die nach Artikel 7 dieser 
Verordnung im Zentralsystem 
gespeicherten Daten mit. Diese 
Informationen werden im Einklang mit 
Artikel 8 für Übermittlungszwecke nach 
Absatz 5 dieses Artikels gespeichert.

Begründung

Es sollte auf Artikel 7 Bezug genommen werden, gemäß dem die relevanten Daten gespeichert 
werden. Der Rest dieses Änderungsantrags zielt auf eine klarere Fassung des Textes ab.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Das Zentral  system  übermittelt den 
Treffer oder das negative Ergebnis des 
Abgleichs automatisch  an den 
Herkunftsmitgliedstaat. Liegt ein Treffer 
vor, übermittelt es zu allen mit dem Treffer 
in Zusammenhang stehenden Datensätzen 
die Daten gemäß Artikel  7 Buchstaben a) 
bis f) gegebenenfalls zusammen mit den 
markierten Daten nach Artikel 14 Absatz 1.

5. Das Zentralsystem übermittelt den 
Treffer oder das negative Ergebnis des 
Abgleichs automatisch  an den 
Herkunftsmitgliedstaat. Liegt ein Treffer 
vor, übermittelt es zu allen mit dem Treffer 
in Zusammenhang stehenden Datensätzen 
die Daten gemäß Artikel  7 Buchstaben a) 
bis g) gegebenenfalls zusammen mit den 
markierten Daten nach Artikel 14 Absatz 1.

Begründung

Das Benutzerkennwort sollte Bestandteil der übermittelten Daten sein.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Daten über Personen, die vor Ablauf des 
in Artikel 8 genannten Zeitraums die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 
erworben haben, werden gemäß Artikel 20 
Absatz 3 im  Zentralsystem gelöscht, 

1. Daten über Personen, die vor Ablauf des 
in Artikel 8 genannten Zeitraums die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 
erworben haben oder denen von einem 
Mitgliedstaat gemäß der Richtlinie 
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sobald der Herkunftsmitgliedstaat Kenntnis 
davon erhält, dass die betreffende Person 
die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats erworben hat.

2003/109/EG ein langfristiger 
Aufenthaltstitel ausgetellt wurde, werden 
gemäß Artikel 20 Absatz 3 im 
Zentralsystem gelöscht, sobald der 
Herkunftsmitgliedstaat Kenntnis davon 
erhält, dass die betreffende Person die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 
erworben hat oder ihr ein solcher 
Aufenthaltstitel ausgestellt wurde.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Das Zentralsystem informiert alle 
Herkunftsmitgliedstaaten über die 
Löschung von Daten durch einen anderen 
Herkunftsmitgliedstaat, nachdem dieser 
mit Daten, die er zu Personen nach Artikel 
6 oder Artikel 10 übermittelt hatte, einen 
Treffer erzielt hat.

2. Das Zentralsystem informiert alle 
Herkunftsmitgliedstaaten über die 
Löschung von Daten aus dem in Absatz 1 
genannten Grund durch einen anderen 
Herkunftsmitgliedstaat, nachdem dieser 
mit Daten, die sie zu Personen nach Artikel 
6 oder Artikel 10 übermittelt hatten, einen 
Treffer erzielt hat.

Begründung

Wie in Artikel 12 Absätze 3 und 4 für die zweite Kategorie von Personen, die dem 
EURODAC-Verfahren unterliegen, sollte die Verbindung zu Artikel 9 Absatz 1 betont werden. 
Es sollte klargestellt werden, dass sich der letzte Teil des Satzes auf alle 
Herkunftsmitgliedstaaten bezieht, die Daten übermittelt haben, und nicht auf den 
Herkunftsmitgliedstaat, der die Daten gelöscht hat.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Unter Beachtung der in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
und im Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes 

1. Unter Beachtung der in der 
Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und 
im Übereinkommen der Vereinten 
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verankerten Schutzklauseln nimmt jeder 
Mitgliedstaat jedem mindestens vierzehn 
Jahre alten Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen, der - aus einem Drittstaat 
kommend - beim illegalen Überschreiten 
der Grenze dieses Mitgliedstaats auf dem 
Land-, See- oder Luftwege von den 
zuständigen Kontrollbehörden aufgegriffen 
und nicht zurückgewiesen wird, 
unverzüglich den Abdruck aller Finger ab.

Nationen über die Rechte des Kindes 
verankerten Schutzklauseln nimmt jeder 
Mitgliedstaat jedem mindestens vierzehn 
Jahre alten Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen, der - aus einem Drittstaat 
kommend - beim illegalen Überschreiten 
der Grenze dieses Mitgliedstaats auf dem 
Land-, See- oder Luftwege von den 
zuständigen Kontrollbehörden aufgegriffen 
und nicht zurückgewiesen wird, innerhalb 
von 48 Stunden, nachdem die Person 
aufgegriffen wurde, den Abdruck aller 
Finger ab.

Begründung

Obwohl es äußerst wichtig ist, eine konkrete Frist für die Übermittlung der 
Fingerabdruckdaten festzulegen, ist die Frist von 48 Stunden wohl zu kurz, um die 
Fingerabdruckdaten abzunehmen und sie an das Zentralsystem zu übermitteln. Eine Frist von 
48 Stunden für die Abnahme der Fingerabdrücke und eine Frist von 24 Stunden für die 
Übermittlung der Fingerabdruckdaten dürfte angemessener sein und gleichzeitig das Problem 
verspäteter Übermittlungen von Fingerabdrücken durch Mitgliedstaaten lösen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt  
innerhalb von 48 Stunden, nachdem die 
Person aufgegriffen wurde die folgenden 
Daten zu jedem Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen nach Absatz 1, der nicht 
zurückgewiesen wird, an das 
Zentralsystem:

2. Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt  
innerhalb von 24 Stunden, nachdem die 
Fingerabdrücke von einem 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
nach Absatz 1 abgenommen wurden, die 
folgenden Daten zu dieser Person an das 
Zentralsystem:

Begründung

Obwohl es äußerst wichtig ist, eine konkrete Frist für die Übermittlung der 
Fingerabdruckdaten festzulegen, ist die Frist von 48 Stunden wohl zu kurz, um die 
Fingerabdruckdaten abzunehmen und sie an das Zentralsystem zu übermitteln. Eine Frist von 
48 Stunden für die Abnahme der Fingerabdrücke und eine Frist von 24 Stunden für die 
Übermittlung der Fingerabdruckdaten dürfte angemessener sein und gleichzeitig das Problem 
verspäteter Übermittlungen von Fingerabdrücken durch Mitgliedstaaten lösen. Mit dem 
zweiten Teil dieses Änderungsantrags soll vermieden werden, dass eine Bedingung wiederholt 
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wird, die bereits in Artikel 10 Absatz 1 festgelegt ist.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Frist von 48 Stunden für die 
Abnahme der Fingerabdrücke des 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
nach Absatz 1 kann ausnahmsweise in 
Fällen, in denen die Fingerabdrücke 
schwer, aber nur vorübergehend 
beschädigt sind und keine geeigneten 
Fingerabdruckdaten liefern können, oder 
in Fällen, in denen aufgrund einer 
schweren ansteckenden Krankheit eine 
Quarantäne verhängt werden muss, auf 
höchstens drei Wochen verlängert 
werden. Die Mitgliedstaaten können die 
Frist von 48 Stunden auch in 
begründeten und nachgewiesenen Fällen 
höherer Gewalt so lange verlängern, wie 
diese Umstände andauern. Die Frist von 
24 Stunden für die Übermittlung der 
erforderlichen Daten gilt entsprechend.

Begründung

Dieser Änderungsantrag trägt Situationen Rechnung, in denen die Abnahme von 
Fingerabdrücken vorübergehend nicht möglich ist.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Daten zu einem Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen nach Artikel 10 Absatz 1 
werden gemäß Artikel 21 Absatz 3 
unverzüglich im Zentralsystem gelöscht, 
wenn dem Herkunftsmitgliedstaat vor 

2. Daten zu einem Drittstaatsangehörigen 
oder Staatenlosen nach Artikel 10 Absatz 1 
werden gemäß Artikel 20 Absatz 3 im 
Zentralsystem gelöscht, sobald dem 
Herkunftsmitgliedstaat vor Ablauf des 
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Ablauf des Einjahreszeitraums nach 
Absatz 1 einer der folgenden Umstände 
bekannt wird:

Zeitraums nach Absatz 1 dieses Artikels 
einer der folgenden Umstände bekannt 
wird:

Begründung

Es sollte auf Artikel 20 Absatz 3 Bezug genommen werden, gemäß dem lediglich der 
Herkunftsmitgliedstaat berechtigt ist, Daten zu löschen. Der zweite Teil dieses 
Änderungsantrags zielt auf die Anpassung an die Formulierung von Artikel 9 Absatz 1 ab, in 
dem die entsprechenden Bestimmungen für die erste Kategorie von Personen, die dem 
EURODAC-Verfahren unterliegen, festgelegt sind. Mit der Streichung soll Doppelarbeit 
vermieden werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Das Zentralsystem informiert alle 
Herkunftsmitgliedstaaten über die 
Löschung von Daten aus den in Absatz 2 
(a) und (b) genannten Gründen durch einen 
anderen Herkunftsmitgliedstaat, nachdem 
dieser mit Daten, die er zu Personen nach 
Artikel 10 übermittelt hatte, einen Treffer 
erzielt hat.

3. Das Zentralsystem informiert alle 
Herkunftsmitgliedstaaten über die 
Löschung von Daten aus den in Absatz 2 
(a) oder (b) genannten Gründen durch 
einen anderen Herkunftsmitgliedstaat, 
nachdem dieser mit Daten, die sie zu 
Personen nach Artikel 10 übermittelt 
hatten, einen Treffer erzielt hat.

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass sich der letzte Teil des Satzes auf alle 
Herkunftsmitgliedstaaten bezieht, die Daten übermittelt haben, und nicht auf den 
Herkunftsmitgliedstaat, der die Daten gelöscht hat.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Das Zentralsystem informiert alle 
Herkunftsmitgliedstaaten über die 
Löschung von Daten aus dem in Absatz 2 
(c) genannten Grund durch einen anderen 

4. Das Zentralsystem informiert alle 
Herkunftsmitgliedstaaten über die 
Löschung von Daten aus dem in Absatz 2 
(c) genannten Grund durch einen anderen 
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Herkunftsmitgliedstaat, nachdem dieser 
mit Daten, die er zu Personen nach Artikel 
6 oder Artikel 10 übermittelt hatte, einen 
Treffer erzielt hat.

Herkunftsmitgliedstaat, nachdem dieser 
mit Daten, die sie zu Personen nach Artikel 
6 oder Artikel 10 übermittelt hatten, einen 
Treffer erzielt hat.

Begründung

Es sollte klargestellt werden, dass sich der letzte Teil des Satzes auf alle 
Herkunftsmitgliedstaaten bezieht, die Daten übermittelt haben, und nicht auf den 
Herkunftsmitgliedstaat, der die Daten gelöscht hat.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Herkunftsmitgliedstaat, der einer 
Person, die internationalen Schutz 
beantragt hat und deren Daten gemäß 
Artikel 6 zuvor im Zentralsystem 
gespeichert wurden, internationalen Schutz 
gewährt hat, markiert die relevanten Daten 
im Einklang mit den von der 
Verwaltungsbehörde festgelegten 
Bestimmungen für elektronische 
Kommunikation mit dem Zentralsystem. 
Diese Markierung wird gemäß Artikel 8 
für Datenübermittlungszwecke nach 
Artikel 6 Absatz 5 im Zentralsystem 
gespeichert.

1. Der Herkunftsmitgliedstaat, der einer 
Person, die internationalen Schutz 
beantragt hat und deren Daten gemäß 
Artikel 7 zuvor im Zentralsystem 
gespeichert wurden, internationalen Schutz 
gewährt hat, markiert die relevanten Daten 
im Einklang mit den von der 
Verwaltungsbehörde festgelegten 
Bestimmungen für elektronische 
Kommunikation mit dem Zentralsystem. 
Diese Markierung wird gemäß Artikel 8 
für Datenübermittlungszwecke nach 
Artikel 6 Absatz 5 im Zentralsystem 
gespeichert.

Begründung

Es sollte auf Artikel 7 Bezug genommen werden, gemäß dem die relevanten Daten gespeichert 
werden.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Herkunftsmitgliedstaat entfernt die 2. Der Herkunftsmitgliedstaat entfernt die 
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Markierung von Daten zu 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, 
deren Daten zuvor gemäß Absatz 1 
markiert worden waren, wenn der ihnen 
gewährte Schutzstatus nach Artikel 14 oder 
19 der Richtlinie 2004/83 EG des Rates 
aberkannt, beendet oder eine Verlängerung 
abgelehnt wird.

Markierung von Daten zu 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, 
deren Daten zuvor gemäß Absatz 1 
markiert worden waren, wenn der ihnen 
gewährte Schutzstatus nach Artikel 14 oder 
19 der Richtlinie 2004/83 EG des Rates 
aberkannt, beendet oder eine Verlängerung 
abgelehnt wird oder wenn sie ihren 
Flüchtlingsstatus oder den Status eines 
subsidiär Schutzberechtigten nach den 
Artikeln 11 und 16 dieser Richtlinie 
verlieren.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sollten die Daten 
nach Artikel 7, Artikel 10 Absatz 2 und 
Artikel 13 Absatz 2 auf elektronischem 
Weg übermitteln. Die in Artikel 7 und 
Artikel 10 Absatz 2 aufgeführten Daten 
werden automatisch im Zentralsystem 
gespeichert. Die  Verwaltungsbehörde legt 
die technischen Voraussetzungen fest, 
unter denen eine ordnungsgemäße 
elektronische Übermittlung der Daten 
zwischen den Mitgliedstaaten und dem 
Zentralsystem und umgekehrt 
gewährleistet werden kann, sofern dies für 
den effizienten Betrieb des Zentralsystems 
erforderlich ist.

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln die 
Daten nach Artikel 7, Artikel 10 Absatz 2 
und Artikel 13 Absatz 2 auf 
elektronischem Weg. Die in Artikel 7 und 
Artikel 10 Absatz 2 aufgeführten Daten 
werden automatisch im Zentralsystem 
gespeichert. Die  Verwaltungsbehörde legt 
die technischen Voraussetzungen fest, 
unter denen eine ordnungsgemäße 
elektronische Übermittlung der Daten 
zwischen den Mitgliedstaaten und dem 
Zentralsystem und umgekehrt 
gewährleistet werden kann, sofern dies für 
den effizienten Betrieb des Zentralsystems  
erforderlich ist.

Begründung

Da die Daten lediglich elektronisch übermittelt werden, wurden im Kommissionsvorschlag 
Verweise auf Papierfassungen oder sonstige Datenträger gelöscht. Die elektronische 
Übermittlung sollte infolgedessen obligatorisch sein.
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kennnummer nach Artikel  7 
Buchstabe d) und Artikel 10 Absatz 2 
Buchstabe d) muss die eindeutige 
Zuordnung der Daten zu einer bestimmten 
Person und zu dem die Daten 
übermittelnden Mitgliedstaat ermöglichen. 
Weiterhin muss sich anhand der 
Kennnummer feststellen lassen, ob die 
Daten sich auf  eine Person nach Artikel  
Artikel 10 oder Artikel 13  beziehen.

3. Die Kennnummer nach Artikel  7 
Buchstabe d), Artikel 10 Absatz 2 
Buchstabe d) und Artikel 13 Absatz 1 muss 
die eindeutige Zuordnung der Daten zu 
einer bestimmten Person und zu dem 
Mitgliedstaat, der die Daten übermittelt 
hat, ermöglichen. Weiterhin muss sich 
anhand der Kennnummer feststellen lassen, 
ob die Daten sich auf  eine Person nach 
Artikel  Artikel 10 oder Artikel 13  
beziehen.

Begründung

Die Kennnummer, die nach Artikel 13 Absatz 1 übermittelt werden muss, sollte auch die oben 
genannten Bedingungen erfüllen.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Das Zentralsystem führt die Abgleiche 
in der Reihenfolge des Eingangs der 
Anfragen durch. Jede Anfrage muss 
innerhalb von 24 Stunden bearbeitet 
werden. Ein Mitgliedstaat kann bei 
Anfragen nach Abgleichen, die auf 
elektronischem Wege übermittelt wurden, 
aus Gründen des innerstaatlichen Rechts 
verlangen, dass besonders eilbedürftige 
Abgleiche innerhalb einer Stunde 
durchgeführt werden. Können diese 
Bearbeitungszeiten aus Gründen, die die 
Verwaltungsbehörde  nicht zu vertreten 
hat, nicht eingehalten werden, bearbeitet 
das Zentralsystem  die Anfrage prioritär, 
sobald die Umstände sich geändert haben. 

2. Das Zentralsystem führt die Abgleiche 
in der Reihenfolge des Eingangs der 
Anfragen durch. Jede Anfrage muss 
innerhalb von 24 Stunden bearbeitet 
werden. Ein Mitgliedstaat kann bei 
Anfragen nach Abgleichen aus Gründen 
des innerstaatlichen Rechts verlangen, dass 
besonders eilbedürftige Abgleiche 
innerhalb einer Stunde durchgeführt 
werden. Können diese Bearbeitungszeiten 
aus Gründen, die die Verwaltungsbehörde  
nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten 
werden, bearbeitet das Zentralsystem  die 
Anfrage prioritär, sobald die Umstände 
sich geändert haben. In derartigen Fällen 
legt die Verwaltungsbehörde die Kriterien 
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In derartigen Fällen legt die 
Verwaltungsbehörde die Kriterien für die 
prioritäre Behandlung von Anfragen fest, 
sofern dies für den effizienten Betrieb des 
Zentralsystems erforderlich ist.

für die prioritäre Behandlung von Anfragen 
fest, sofern dies für den effizienten Betrieb 
des Zentralsystems erforderlich ist.

Begründung

Da die Daten lediglich elektronisch übermittelt werden, sollte der Text dementsprechend 
angepasst werden.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vom Zentralsystem erhaltene 
Informationen über sonstige Daten, die 
sich als unzuverlässig herausgestellt haben, 
werden gelöscht oder vernichtet, sobald 
festgestellt ist, dass die Daten 
unzuverlässig sind.

Vom Zentralsystem erhaltene 
Informationen über sonstige Daten, die 
sich als unzuverlässig herausgestellt haben, 
werden gelöscht, sobald festgestellt ist, 
dass die Daten unzuverlässig sind.

Begründung

Da die Daten lediglich elektronisch übermittelt werden, wurden in dem 
Kommissionsvorschlag Verweise auf Papierfassungen oder sonstige Datenträger gelöscht, 
und der Text sollte dementsprechend angepasst werden.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Ergibt die endgültige Identifizierung 
gemäß Absatz 4, dass das vom 
Zentralsystem übermittelte 
Abgleichergebnis fehlerhaft ist, teilen die 
Mitgliedstaaten dies der Kommission und 
der Verwaltungsbehörde mit.

5. Ergibt die endgültige Identifizierung 
gemäß Absatz 4, dass das vom 
Zentralsystem übermittelte 
Abgleichergebnis fehlerhaft ist, teilen die 
Mitgliedstaaten dies der Kommission, der 
Verwaltungsbehörde und dem 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
mit.
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Begründung

Im Interesse des Datenschutzes sollte der Europäische Datenschutzbeauftragte auch von 
fehlerhaften Identifizierungen unterrichtet werden.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Im Einklang mit den von der 
Verwaltungsbehörde festgelegten 
Bestimmungen für die elektronische 
Kommunikation mit dem Zentralsystem 
teilt der nach Artikel 17 der Dublin-
Verordnung zuständige Mitgliedstaat die 
Fehlermeldung in Bezug auf die gemäß 
Artikel 6 dieser Verordnung im 
Zentralsystem gespeicherten Daten mit. 
Diese Informationen werden im Einklang 
mit Artikel 8 für Übermittlungszwecke 
nach Artikel 6 Absatz 5 gespeichert.

6. Im Einklang mit den von der 
Verwaltungsbehörde festgelegten 
Bestimmungen für die elektronische 
Kommunikation mit dem Zentralsystem 
teilt der nach Artikel 17 der Dublin-
Verordnung zuständige Mitgliedstaat die 
Fehlermeldung in Bezug auf die gemäß 
Artikel 7 dieser Verordnung im 
Zentralsystem gespeicherten Daten mit. 
Diese Informationen werden im Einklang 
mit Artikel 8 für Übermittlungszwecke 
nach Artikel 6 Absatz 5 gespeichert.

(Dieser Absatz sollte in Artikel 6 als ein 
neuer Absatz 2a eingefügt werden.)

Begründung

Es sollte auf Artikel 7 Bezug genommen werden, gemäß dem die relevanten Daten gespeichert 
werden. Der Rest dieses Änderungsantrags zielt auf eine klarere Formulierung des Textes ab.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der zuständige Mitgliedstaat 
gewährleistet die Sicherheit der Daten vor 
und während ihrer Übermittlung an das 
Zentralsystem. Jeder Mitgliedstaat 
gewährleistet die Sicherheit der Daten, die 
er vom Zentralsystem erhält.

1. Der Herkunftsmitgliedstaat 
gewährleistet die Sicherheit der Daten vor 
und während ihrer Übermittlung an das 
Zentralsystem. Jeder Mitgliedstaat 
gewährleistet die Sicherheit der Daten, die 
er vom Zentralsystem erhält.
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Begründung

Dieser Änderungsantrag dient der einheitlichen Formulierung des gesamten Textes.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Alle Behörden, die am EURODAC-
System teilnehmen, verhindern den 
Zugang zu oder die Übermittlung von in 
EURODAC gespeicherten Daten an die 
Behörden eines unbefugten Drittstaates, 
insbesondere an das Herkunftsland der 
unter diese Verordnung fallenden 
Personen. 

Begründung

Die Bereitstellung von im EURODAC-System gespeicherten Daten an die Behörden eines 
unbefugten Drittstaates, insbesondere an das Herkunftsland der unter diese Verordnung 
fallenden Personen, könnte schwerwiegende Folgen für die Familienmitglieder der unter die 
EURODAC-Verordnung fallenden Personen haben.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Verwaltungsbehörde stellt 
gemeinsame Anforderungen auf, die von 
Personen erfüllt werden müssen, um 
berechtigt zu werden, auf EURODAC 
zuzugreifen.

Begründung

Gemeinsame Anforderungen sollten in der ganzen EU gelten, damit sichergestellt ist, dass 
den Personen, die Zugriff auf EURODAC haben, die gleiche Vertrauenswürdigkeit unterstellt 
werden kann.
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Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zugriff nach Absatz 1 auf die im 
Zentralsystem gespeicherten Daten haben 
diejenigen nationalen Behörden, die von 
den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 1 
Absatz 1 benannt worden sind. Die 
Behörde und die für die Wahrnehmung von 
Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Verordnung zuständige 
Behörde sind anzugeben. Jeder 
Mitgliedstaat übermittelt der Kommission 
und der Verwaltungsbehörde unverzüglich 
ein Verzeichnis dieser Behörden und aller 
daran vorgenommenen Änderungen. Die 
Verwaltungsbehörde veröffentlicht die 
konsolidierte Fassung der Liste im 
Amtsblatt der Europäischen Union. Im 
Falle von Änderungen veröffentlicht die 
Verwaltungsbehörde jedes Jahr eine 
aktualisierte und konsolidierte Fassung der 
Liste.

2. Zugriff nach Absatz 1 auf die im 
Zentralsystem gespeicherten Daten haben 
diejenigen nationalen Behörden, die von 
den Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 1 
Absatz 1 benannt worden sind. Die 
Behörde und die für die Wahrnehmung von 
Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Verordnung zuständige 
Behörde sind anzugeben. Jeder 
Mitgliedstaat übermittelt der Kommission 
und der Verwaltungsbehörde unverzüglich 
ein Verzeichnis dieser Behörden und aller 
daran vorgenommenen Änderungen, im 
Falle von Änderungen spätestens 
30 Tage, nachdem das Verzeichnis 
geändert wurde. Die Verwaltungsbehörde 
veröffentlicht die konsolidierte Fassung der 
Liste im Amtsblatt der Europäischen 
Union. Im Falle von Änderungen 
veröffentlicht die Verwaltungsbehörde 
jedes Jahr eine aktualisierte und 
konsolidierte Fassung der Liste.

Begründung

Es ist eine ausdrückliche Frist erforderlich, innerhalb deren der Kommission und der 
Verwaltungsbehörde die Änderungen am Verzeichnis der Behörden, die Zugang zu den im 
Zentralsystem gespeicherten Daten haben, mitgeteilt werden.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Aufzeichnungen dürfen nur für die 
datenschutzrechtliche Kontrolle der 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung sowie 
zur Gewährleistung der Datensicherheit 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung)
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gemäß Artikel 19 verwendet werden. Sie 
werden durch geeignete Maßnahmen gegen 
unberechtigten Zugriff gesichert und nach 
einer Frist von einem Jahr nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist nach Artikel 8 und 
Artikel 12 Absatz 1, gelöscht, wenn sie 
nicht für ein bereits eingeleitetes 
Kontrollverfahren benötigt werden.

Begründung

(Betrifft nicht die deutsche Fassung).

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Herkunftsmitgliedstaat unterrichtet 
die unter diese Verordnung fallenden 
Personen schriftlich, gegebenenfalls auch 
mündlich, in einer Sprache, die sie 
normalerweise verstehen müssten, über

1. Der Herkunftsmitgliedstaat unterrichtet 
die unter diese Verordnung fallenden 
Personen schriftlich, gegebenenfalls auch 
mündlich, in einer Sprache, die sie 
verstehen oder bei der vernünftigerweise 
davon ausgegangen werden kann, dass sie 
sie verstehen, über

Begründung

Ziel dieses Änderungsantrags ist es, einen einheitlichen Ansatz für mehrere Rechtsakte des 
Gemeinschaftsrechts mit ähnlichen Bezugnahmen auf die erforderlichen Kenntnisse in einer 
Sprache zu wählen.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) den mit der Verarbeitung ihrer Daten in 
EURODAC verfolgten Zweck, 
einschließlich einer Beschreibung der Ziele 
der Dublin-Verordnung im Einklang mit 
Artikel 4 dieser Verordnung;

(b) den mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden Daten in EURODAC 
verfolgten Zweck, einschließlich einer 
Beschreibung der Ziele der Dublin-
Verordnung im Einklang mit Artikel 4 
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dieser Verordnung;

Begründung

Ziel dieses Änderungsantrags ist eine klarere Formulierung des Textes.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) ihr Recht, Auskunft über sie betreffende 
Daten zu erhalten und zu beantragen, dass 
sie betreffende unrichtige Daten korrigiert 
werden oder sie betreffende unrechtmäßig 
gespeicherte Daten gelöscht werden, 
einschließlich des Rechts, Informationen 
über die Verfahren zur Ausübung dieser 
Rechte und die Kontaktdaten der 
nationalen Kontrollbehörden nach 
Artikel 25 Absatz 1 zu erhalten, die 
Beschwerden hinsichtlich des Schutzes 
personenbezogener Daten 
entgegennehmen.

(e) ihr Recht, Auskunft über sie betreffende 
Daten zu erhalten und zu beantragen, dass 
sie betreffende unrichtige Daten korrigiert 
werden oder sie betreffende unrechtmäßig 
gespeicherte Daten gelöscht werden, sowie 
die Verfahren zur Ausübung dieser Rechte, 
einschließlich der Kontaktdaten des für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
und der nationalen Kontrollbehörden nach 
Artikel 24, die Beschwerden hinsichtlich 
des Schutzes personenbezogener Daten 
entgegennehmen.

Begründung

Wie in der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten vom 18. Februar 2009 
dargelegt, sollte klargestellt werden, dass die betroffene Person über den Inhalt und nicht nur 
über das Bestehen des Auskunftsrechts bezüglich sie betreffender Daten und das Recht auf 
Berichtigung oder Löschung von Daten informiert werden sollte sowie getrennt davon über 
die Verfahrensschritte, die sie einleiten kann. Durch das Hinzufügen der Kontaktangaben der 
zuständigen Behörden wird der Tatsache Rechnung getragen, dass in erster Linie der für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche zuständig dafür ist sicherzustellen, dass die Rechte der 
betreffenden Person Anwendung finden. Es sollte auf Artikel 24 Bezug genommen werden, der 
Bestimmungen über die Überwachung durch die nationalen Kontrollbehörden enthält. 
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Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ist die Person, die internationalen Schutz 
beantragt, minderjährig, unterrichten die 
Mitgliedstaaten die Person in einer ihrem 
Alter angemessenen Weise.

Ist die Person, die unter diese Verordnung 
fällt, minderjährig, unterrichten die 
Mitgliedstaaten die Person in einer ihrem 
Alter angemessenen Weise.

Begründung

Die Verpflichtung, Informationen in einer dem Alter angemessenen Weise bereitzustellen, 
sollte für alle unter das EURODAC-Verfahren fallende Kategorien von Personen gelten, die 
minderjährig sind, und nicht nur für Personen, die internationalen Schutz beantragen.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. Fordert eine Person sie betreffende 
Daten gemäß Absatz 1 an, legt die 
zuständige Behörde eine Akte an, in der 
die Anforderung festgehalten wird. Diese 
Akte stellt sie den nationalen 
Kontrollbehörden nach Artikel 25 auf 
deren Anfrage unverzüglich zur 
Verfügung.

9. Fordert eine Person sie betreffende 
Daten gemäß Absatz 2 an, legt die 
zuständige Behörde eine Akte an, in der 
die Anforderung festgehalten wird. Diese 
Akte stellt sie den nationalen 
Kontrollbehörden nach Article 24 auf 
deren Anfrage unverzüglich zur 
Verfügung.

Begründung

Es sollte auf Artikel 23 Absatz 2 Bezug genommen werden, in dem festgelegt ist, dass die 
betreffende Person Zugang zu den Daten erhalten kann, und auf Artikel 24, der 
Bestimmungen über die Überwachung durch die nationalen Konrollbehörden enthält.

Änderungsantrag 40
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Europäische Datenschutzbeauftragte 
überwacht, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Verwaltungsbehörde im Einklang mit 
dieser Verordnung erfolgt. Die 
Bestimmungen in Bezug auf die Aufgaben 
und Befugnisse nach den Artikeln 46 und 
47 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
finden entsprechend Anwendung.

1. Der Europäische Datenschutzbeauftragte 
überwacht, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die 
Verwaltungsbehörde im Einklang mit 
dieser Verordnung erfolgt. Die 
Bestimmungen in Bezug auf die Aufgaben 
und Befugnisse nach den Artikeln 46 und 
47 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
finden entsprechend Anwendung. Der 
Europäische Datenschutzbeauftragte 
kann von der Verwaltungsbehörde alle 
Informationen anfordern, die er für die 
Wahrnehmung der ihm nach dieser 
Verordnung übertragenen Aufgaben für 
erforderlich hält.

Begründung

Ziel dieses Änderungsantrags ist es, die Datenschutzkontrollen insgesamt zu verstärken und 
die Befugnisse des Europäischen Datenschutzbeauftragten, von den Organen und 
Einrichtungen der Gemeinschaft Informationen nach der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
anzufordern, klarzustellen.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission so rasch wie möglich, in 
jedem Fall aber nicht später als 12 Monate 
nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
mit, dass sie die technischen Vorkehrungen 
nach Absatz 2 Buchstabe a getroffen 
haben.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung)

Begründung

(Betrifft nicht die deutsche Fassung).
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Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Während der Übergangszeit nach 
Artikel 4 Absatz 4 gelten Bezugnahmen in 
dieser Verordnung auf die 
Verwaltungsbehörde als Bezugnahmen 
auf die Kommission.

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist aus Gründen der Rechtssicherheit erforderlich. Dieselbe 
Bestimmung existiert in Artikel 51 Absatz 4 der VIS-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 
767/2008), die auch viele Bezugnahmen auf die Verwaltungsbehörde enthält.
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BEGRÜNDUNG 

I. Hintergrund

EURODAC, ein gemeinschaftsweites Informatiksystem zum Abgleich der 
Fingerabdruckdaten von Asylbewerbern sowie anderen Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen, wurde am 15. Januar 2003 in Betrieb genommen. Das System gewährleistet die 
effektive Anwendung des Dubliner Übereinkommens (später ersetzt durch die Dublin-
Verordnung), mit dem ein eindeutiger und praktikabler Mechanismus zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats festgelegt werden sollte, der für die Prüfung von Asylanträgen zuständig ist, 
die in einem EU-Mitgliedstaat gestellt werden.

Das „Dublin-System“1, die entsprechende Durchführungsverordnung2 und die 
EURODAC-Verordnung3 – gelten derzeit für die 27 Mitgliedstaaten sowie für Norwegen, 
Island und die Schweiz und werden bald auch auf Liechtenstein ausgedehnt.

Das Dublin-System, mit dem unter anderem die Probleme der Sekundärmigration und der 
Mehrfachanträge auf internationalen Schutz (auch als „Asyl-Shopping“ bekannt) bewältigt 
werden sollen, basiert auf Kriterien in Bezug auf: 1) das Prinzip der 
Familienzusammenführung; 2) die Frage Aufenthaltstitel oder Visum; 3) die illegale Einreise 
in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates oder den illegalen Aufenthalt in diesem Gebiet und 
4) die legale Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates. Zur Gewährleistung eines 
erforderlichen Maßes an Flexibilität enthält die Dublin-Verordnung mit der 
„Souveränitätsklausel“ und der „humanitären Klausel“ zwei Kannbestimmungen. Gemäß der 
„Souveränitätsklausel“ kann ein Mitgliedstaat einen Antrag auf internationalen Schutz auch 
dann prüfen, wenn er nach den in der Dublin-Verordnung festgelegten Kriterien (Artikel 3 
Absatz 2) nicht für die Prüfung zuständig ist. Aufgrund der „humanitären Klausel“ ist es 
einem Mitgliedstaat möglich, aus humanitären Gründen, die sich insbesondere aus dem 
familiären oder kulturellen Kontext ergeben, den Antrag auf Ersuchen eines anderen 
Mitgliedstaates zu prüfen (Artikel 15), auch wenn er dafür nach den Kriterien der Verordnung 
nicht zuständig ist.

Um in der Praxis entstehende Probleme anzugehen und sich der Belange von 
Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen anzunehmen, die eventuell in mehr als einem 
Mitgliedstaat Asyl beantragen, erfasst der betreffende Mitgliedstaat die Fingerabdrücke und 
übermittelt sie elektronisch an das EURODAC-Zentralsystem. EURODAC ist eine 
computergestützte Datenbank mit den Fingerabdruckdaten von Personen, die internationalen 
Schutz beantragt haben. Bei diesen Personen, die mindestens 14 Jahre alt sein müssen, 
handelt es sich um Drittstaatsangehörige und Staatenlose, die in Verbindung mit dem illegalen 
Überschreiten der Grenze eines Mitgliedstaats auf dem Land-, See- oder Luftwege 

1 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten 
Asylantrags zuständig ist (Dublin-Verordnung).
2 Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September 2003, ABl. L 222 vom 5.9.2003.
3 Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von „Eurodac“ für 
den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens.



PE 419.907v02-00 32/39 RR\782834DE.doc

DE

aufgegriffen wurden oder die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten.

Der von einem Mitgliedstaat angeforderte Abgleich der übermittelten Fingerabdruckdaten mit 
den in der Datenbank gespeicherten Daten wird durch das EURODAC-Zentralsystem 
vorgenommen. Gibt es einen Treffer – weil beispielsweise die betroffene Person zu einem 
früheren Zeitpunkt einen Antrag in einem anderen Mitgliedstaat gestellt hat – kann die 
Information verwendet werden, um festzulegen, welcher Mitgliedstaat für die Prüfung des 
Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist.

Da die Europäische Kommission die Art der Bestimmungen in den beiden Rechtsakten – der 
EUODAC-Verordnung und der Durchführungsverordnung – als gleichartig betrachtet und für 
beide außerdem das gleiche Rechtsetzungsverfahren (nämlich das Mitbestimmungsverfahren) 
gilt, sieht der Vorschlag der Kommission vor, die Durchführungsverordnung aufzuheben und 
ihren Inhalt in die EURODAC-Verordnung zu übernehmen. Der Vorschlag zur Neufassung 
der EURODAC-Verordnung dient somit nach Aussage der Kommission den folgenden 
Zielsetzungen:

 Zum einen der Gewährleistung einer effizienteren Nutzung der EURODAC-
Datenbank durch:
– die Festlegung von Vorschriften, die die unverzügliche Übermittlung der 
Fingerabdruckdaten an die Zentraleinheit von EURODAC gewährleisten, damit der 
nach der Dublin-Verordnung für die Prüfung des Antrags zuständige Mitgliedstaat 
korrekt ermittelt werden kann; 
– die Aktualisierung und Präzisierung der Definitionen der verschiedenen Phasen der 
Datenbankverwaltung, was auch im Einklang steht mit der nach Titel IV EG-Vertrag 
angestrebten Unterbringung aller IT-Großsysteme mit einer gemeinsamen Plattform 
an einem Ort unter einer gemeinsamen Verwaltung (zur Erhöhung der Produktivität 
und Senkung der Betriebskosten); 
– die Freigabe der Daten über anerkannte Flüchtlinge dergestalt, dass eine 
Datenabfrage durch einzelstaatliche Asylbehörden möglich ist, um zu verhindern, dass 
eine in einem Mitgliedstaat als Flüchtling anerkannte Person in einem anderen 
Mitgliedstaat Schutz beantragt; und

 zum anderen der Bewältigung von Datenschutzproblemen durch:
– die Festlegung technischer Vorschriften, die gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten 
Daten löschen, die für den Zweck, zu dem sie ursprünglich erhoben wurden, nicht 
länger erforderlich sind, und die sicherstellen, dass die Kommission die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Grundsätze besser kontrollieren kann; 
– die Präzisierung der Vorschriften, die eine effektive Überwachung durch die 
einzelstaatlichen Kontrollbehörden garantieren.

Diese im Vorschlag der Kommission für eine Überarbeitung der EURODAC-Richtlinie 
enthaltenen Änderungen sind die ersten konkreten Vorschläge, die die Europäische 
Kommission zur Umsetzung der europäischen Asylstrategie und des Europäischen Paktes zu 
Einwanderung und Asyl unterbreitet. Mit diesem Vorschlagspaket sollen bessere und 
einheitlichere Schutzstandards für das Gemeinsame Europäische Asylsystem geschaffen 
werden.



RR\782834DE.doc 33/39 PE 419.907v02-00

DE

Der vorliegende Vorschlag dient der Neufassung der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des 
Rates sowie der zugehörigen Durchführungsverordnung, Verordnung (EG) Nr. 407/2002 des 
Rates, um entsprechende Anpassungen vorzunehmen, die aufgrund praktischer Änderungen 
und wegen der erforderlichen Kohärenz mit der Entwicklung des Asyl-Besitzstandes seit 
Annahme der EURODAC-Verordnung notwendig werden. Auch die Übertragung des 
operativen Managements von EURODAC auf die neue Managementstruktur und eine 
Verbesserung des Schutzes personenbezogener Daten machen verschiedene Änderungen 
erforderlich.

II. Standpunkt des Berichterstatters

Die zur Tätigkeit von EURODAC verfassten Berichte der Europäischen Kommission und 
anderer Institutionen, die mit dem Schutz personenbezogener Daten und dem Schutz der 
grundlegenden Menschenrechte befasst sind, machen den Nutzen von EURODAC deutlich. 
Es wird jedoch noch für notwendig erachtet, durch bestimmte Maßnahmen eine Verbesserung 
der Systemeffizienz zu erreichen und die in der Praxis entstehenden Probleme zu beseitigen. 

Ausgehend von den Gesprächen mit den Vertretern der an diesem Prozess beteiligten 
Institutionen hat der Berichterstatter eine Reihe von Aspekten ermittelt, die er 
schwerpunktmäßig behandelte:

 Die Notwendigkeit der Erarbeitung einer effektiven und praktischen 
Kompromisslösung bezüglich der Erfassung und Übertragung von 
Fingerabdruckdaten durch die Mitgliedstaaten, bei der eine Unterteilung in zwei 
Schritte mit verschiedenen Fristen erfolgt: 

– Im ersten Schritt werden die digitalen Fingerabdrücke innerhalb von 48 Stunden 
genommen. In Ausnahmefällen, wo entweder die Fingerabdrücke teilweise zerstört 
sind oder wegen schwerer Krankheiten eine Quarantänezeit eingehalten werden muss, 
wird diese Frist auf bis zu 3 Wochen verlängert, und

– im zweiten Schritt werden die erhaltenen Daten durch die Mitgliedstaaten 
ausnahmslos innerhalb von 24 Stunden an das EURODAC-Zentralsystem 
übermittelt. 

  Die Notwendigkeit einer konsequenten Anwendung des Grundsatzes, wonach Daten 
nicht länger gespeichert werden sollten, als es für den Zweck, zu dem sie ursprünglich 
erhoben wurden, erforderlich ist. Daher unterstützt der Berichterstatter eine 
Verkürzung der Aufbewahrungszeit für Daten der zweiten Kategorie (CAT 2) 
von 2 Jahren auf 1 Jahr. 

  Die möglichst baldige Einrichtung einer dezentralen Managementagentur für 
EURODAC, VIS und SIS II. 
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 Die Managementagentur muss einheitliche Auflagen für all diejenigen erarbeiten, 
denen der Zugriff auf EURODAC und die entsprechenden Informationen genehmigt 
wird. 

Der Berichterstatter hält den Vorschlag der Europäischen Kommission für die Kodifizierung 
und teilweise Änderung der EURODAC-Verordnungen (KOM(2008)0825) für geeignet, um 
die Effizienz des gesamten Systems zu steigern, da auch die heiklen Probleme der 
Mitgliedstaaten angesprochen werden, die sich mit einem Zustrom illegaler Einwanderer 
konfrontiert sehen.

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass die von der Kommission angestrebte 
gleichzeitige Änderung der Verordnungen zu Dublin II und EURODAC eine Möglichkeit zur 
Anpassung und Angleichung der in diesen Dokumenten enthaltenen Bestimmungen bietet, 
womit ein umfassender und transparenter Rechtsrahmen gegeben ist, durch den die Schaffung 
eines europäischen Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vollzogen werden 
kann. Folglich unterstützt der Berichterstatter den raschen und gleichzeitigen Abschluss der 
vom Europäischen Parlament zu diesen beiden Vorschlägen erarbeiteten Berichte. 
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ANLAGE: SCHREIBEN DES RECHTSAUSSCHUSSES

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS
CHAIRMAN

Ref.: D(2009)19596

Mr Gérard DEPREZ
Chairman
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
ASP 09G206
BRUSSELS

Subject: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 
concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for 
the effective application of Regulation (EC) No […/…] [establishing the criteria 
and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an 
application for international protection lodged in one of the Member States by a 
third-country national or a stateless person] (recast)
(COM(2008)825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's 
Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007. 

Paragraph 3 of that Rule reads as follows: 

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way 
of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he 
considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or 
because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such 
reasons must be stated in a written justification to the amendments".
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Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance. 

Furthermore, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered 
that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party 
were necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 31 March 2009, the Committee on Legal 
Affairs, by 17 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 80a. 

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

1 The following Members were present: Giuseppe Gargani (Chairman), Carlo Casini, Bert Doorn, Klaus-Heiner 
Lehne, Hartmut Nassauer, Eva-Riitta Siitonen, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, 
Monica Frassoni, Jacques Toubon, Véronique Mathieu.
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ANLAGE: STELLUNGNAHME DER BERATENDEN GRUPPE DER 
JURISTISCHEN DIENSTE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES 

UND DER KOMMISSION

BERATENDE GRUPPE
DER JURISTISCHEN DIENSTE

Brüssel, 4. März 2009

STELLUNGNAHME

FÜR DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT
DEN RAT
DIE KOMMISSION

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Einrichtung von „EURODAC“ für den Abgleich von Fingerabdruckdaten zum Zwecke 
der effektiven Anwendung der Verordnung (EG) Nr. [.../...] zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines 
von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten 
Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung)
KOM(2008)825 vom 3.12.2008 – 2008/0242(COD)

Gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten, insbesondere deren Nummer 9, hat die 
beratende Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission am 21. Januar 2009 eine Sitzung abgehalten, in der u. a. der genannte von der 
Kommission vorgelegte Vorschlag geprüft wurde.

Bei dieser Sitzung1 hat die beratende Gruppe nach Prüfung des Vorschlags für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Neufassung der Verordnung 
(EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von „Eurodac“ 
für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner 
Übereinkommens übereinstimmend Folgendes festgestellt:

1) In Artikel 12 Absatz 2 sollte der Verweis auf „Artikel 21 Absatz 3“ angepasst werden und 
wie folgt lauten: „Artikel 20 Absatz 3“.

1 Der beratenden Gruppe lagen die deutsche, die englische und die französische Sprachfassung des Vorschlags 
vor. Sie hat bei ihrer Prüfung die englische Fassung, d. h. die Originalfassung des Textes, zugrunde gelegt.
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2) Die folgenden Textpassagen des Vorschlags für eine Neufassung hätten durch einen grauen 
Hintergrund markiert sein müssen, wie er im Allgemeinen zur Kennzeichnung inhaltlicher 
Änderungen verwendet wird:

- der gesamte Wortlaut von Artikel 13 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 2725/2000, der doppelt durchgestrichen markiert ist und in der Neufassung zwischen dem 
Wortlaut von Artikel 15 Absatz 4 Buchstaben a und b erscheint;
- in Artikel 20 Absatz 2 die Formulierung „der Kommission und“ (die zwischen 
Anpassungspfeilen steht);
- in Artikel 22 die vorgeschlagene Ersetzung des Worts „Kommission“ durch die 
Formulierung „Verwaltungsbehörde oder ein anderer Mitgliedstaat“.

Aufgrund dieser Prüfung konnte die beratende Gruppe übereinstimmend feststellen, dass der 
Vorschlag keine inhaltlichen Änderungen außer denjenigen enthält, die als solche im 
Vorschlag oder in der vorliegenden Stellungnahme gekennzeichnet sind. In Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen des früheren Rechtsakts mit diesen 
inhaltlichen Änderungen kam die beratende Gruppe ferner zu dem Schluss, dass sich der 
Vorschlag auf eine reine Kodifizierung ohne inhaltliche Änderung des betreffenden 
Rechtsakts beschränkt.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
Rechtsberater Rechtsberater Generaldirektorin
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